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PSI Software AG 

Berlin 

Dircksenstraße 42-44, 10178 Berlin, Deutschland 

Wertpapier-Kenn-Nummer: A0Z 1JH 
ISIN: DE 000 A0Z 1JH 9 

Einberufung einer 
ordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden unsere Aktionäre zu der 
ordentlichen Hauptversammlung 

unserer Gesellschaft 

am Donnerstag, dem 16. Mai 2019, 
um 10:00 Uhr (MESZ), 

im KOSMOS, Karl-Marx-Allee 131a, 
10243 Berlin, Deutschland, 

ein. 



TAGESORDNUNG 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 

31. Dezember 2018 und des Lageberichts, des gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des 

Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 21. März 2019 den

Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft

gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss

gemäß § 172 AktG festgestellt. Jahresabschluss und Lagebericht,

Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Bericht des Auf-

sichtsrats sowie der Bericht des Vorstands mit den erläuternden

Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sind, ohne

dass es nach dem Aktiengesetz zu diesem Tagesordnungspunkt

einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf,

der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Die genannten

Unterlagen können ab dem Tag der Einberufung der Haupt -

versammlung im Internet unter 

http://www.psi.de/Hauptversammlung eingesehen werden. 

Die Unterlagen werden darüber hinaus in der Hauptversamm-

lung am 16. Mai 2019 zugänglich sein. 

2.  Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 

der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 

EUR 5.944.762,78 wie folgt zu verwenden: 

Zahlung einer Dividende 

von EUR 0,25  

je Aktie auf 15.677.296   

dividendenberechtigte Aktien: EUR 3.919.324,00  

Vortrag auf neue Rechnung: EUR 2.025.438,78

Bilanzgewinn:   EUR 5.944.762,78

Die Dividende soll am 21. Mai 2019 ausgezahlt werden. 
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Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividenden-

berechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird bei unverän-

derter Ausschüttung von EUR 0,25 je dividendenberechtigter

Aktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster

Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet. 

3.  Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen

Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4.  Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen

Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

für das Geschäftsjahr 2019 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Bilanz-

ausschusses (Prüfungsausschusses) vor, die 

Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, 

Zweigniederlassung Berlin, 

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2019 zu wählen. 

Der Bilanzausschuss (Prüfungsausschuss) hat erklärt, dass seine

Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch

Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschrän-

kende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Abschlussprüfer-

VO (EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde. 
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6.  Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015, Schaffung eines

neuen Genehmigten Kapitals 2019 mit Ermächtigung zum

Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungs -

änderung 

Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-

schaft in der Zeit bis zum 11. Mai 2020 einmalig oder mehrfach

um insgesamt bis zu EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von

neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vor-

stand hat diese Ermächtigung bislang nicht genutzt, so dass sie

noch in voller Höhe besteht. Aufgrund ihrer Befristung bis zum

11. Mai 2020 wird die Ermächtigung allerdings voraussichtlich

noch vor der ordentlichen Hauptversammlung 2020 auslaufen. 

Vor diesem Hintergrund soll das Genehmigte Kapital 2015

schon in diesem Jahr aufgehoben und durch ein neues Geneh-

migtes Kapital 2019 mit einer Laufzeit bis zum 15. Mai 2024

ersetzt werden. Das Genehmigte Kapital 2019 soll im Wesent -

lichen inhaltsgleich gestaltet werden; insbesondere soll sein

Volumen sich ebenfalls auf EUR 8.035.840,00 und somit auf

rund 20% des derzeitigen Grundkapitals der PSI Software AG

belaufen. Die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss soll

unter dem neuen Genehmigten Kapital 2019 zusätzlich begrenzt

werden. Dadurch wird erreicht, dass der anteilige Betrag 

etwaiger unter Bezugsrechtsausschluss neu ausgegebener Aktien

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet – und

zwar auch nicht durch parallele Ausnutzung bestehender oder 

etwaiger künftiger anderer Ermächtigungen zur Ausgabe neuer

Aktien oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von

Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlie-

ßen: 

a)   Die in § 7 Abs. 1 der Satzung enthaltene Ermächtigung des

Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund -

kapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 11. Mai 2020

einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 
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EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen auf den

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), wird mit Wirkung

auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen § 7 Abs. 1 der

Satzung in das Handelsregister (nachstehend unter lit. c)

aufgehoben. 

b)   Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis

zum 15. Mai 2024 einmalig oder mehrfach um insgesamt

bis zu EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen auf den

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand

kann von dieser Ermächtigung zu jedem gesetzlich zulässi-

gen Zweck Gebrauch machen. 

Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräu-

men. Hierzu können die Aktien auch von Kreditinstituten

oder Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-

nären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der

Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  

(i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des

jeweiligen Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugs-

recht auszunehmen, 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wan-

del- und Optionsschuldverschreibungen bzw. Genuss-

rechten und Gewinnschuldverschreibungen (oder

Kombinationen der vorgenannten Instrumente) mit

Wandel- bzw. Optionsrechten oder mit Wandlungs-

pflichten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeord-

neten Konzernunternehmen auf Grund einer von der

Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ausgegeben

werden, vor Ausübung der Wandlungs- und Options-

rechte bzw. vor Erfüllung einer etwaigen Wandlungs-

pflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung
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ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfül-

lung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde, 

(iii) bei Barkapitalerhöhungen, wenn gemäß § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG der Ausgabebetrag der neuen Aktien den

Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten

Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen

Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unter-

schreitet und der anteilige Betrag der neu ausgegebe-

nen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht

überschreitet. Maßgebend für die Berechnung der

10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeit-

punkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung

besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der

Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, 

ist dieser Wert maßgeblich. Sofern während der Lauf-

zeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von

anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Ver -

äußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Aus-

gabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten,

Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß

oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

schlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte

10%-Grenze anzurechnen, 

(iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe -

sondere zur Gewährung von Aktien im Rahmen des

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder

von Beteiligungen an Unternehmen bzw. im Rahmen

von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rah-

men des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw.

gewerblichen Schutzrechten, von urheberrechtlichen

Nutzungsrechten, von hierauf gerichteten Lizenzen

sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern. 
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Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss 

des Bezugsrechts darf der Vorstand nur in einem solchen

Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der

neu ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals

nicht überschreitet. Maßgebend für die Berechnung der

10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der

Beschlussfassung über diese Ermächtigung besteht. Sollte

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung die Grund-

kapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich.

Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu

ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Aus-

gabe von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von

Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-

lichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und

dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die

vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. 

Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

nichts Abweichendes festsetzt, nehmen die neuen Aktien

vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt

der Ausgabe der Aktien noch kein Beschluss der Haupt -

versammlung über die Gewinnverwendung gefasst wurde,

am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

c)   § 7 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis

zum 15. Mai 2024 einmalig oder mehrfach um insgesamt

bis zu EUR 8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen auf den

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand

kann von dieser Ermächtigung zu jedem gesetzlich zulässi-

gen Zweck Gebrauch machen. 
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Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräu-

men. Hierzu können die Aktien auch von Kreditinstituten

oder Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-

nären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

(i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des

jeweiligen Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugs-

recht auszunehmen, 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wan-

del- und Optionsschuldverschreibungen bzw. Genuss-

rechten und Gewinnschuldverschreibungen (oder

Kombinationen der vorgenannten Instrumente) mit

Wandel- bzw. Optionsrechten oder mit Wandlungs-

pflichten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeord-

neten Konzernunternehmen auf Grund einer von der

Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ausgegeben

werden, vor Ausübung der Wandlungs- und Options-

rechte bzw. vor Erfüllung einer etwaigen Wandlungs-

pflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung

ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Er -

füllung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde, 

(iii) bei Barkapitalerhöhungen, wenn gemäß § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG der Ausgabebetrag der neuen Aktien den

Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Ak -

tien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen

Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unter-

schreitet und der anteilige Betrag der neu ausgegebe-

nen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht

überschreitet. Maßgebend für die Berechnung der

10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeit-

punkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung

besteht. Sollte zum Zeitpunkt der Ausübung der Er -

mächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist

dieser Wert maßgeblich. Sofern während der Laufzeit
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dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von 

anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Ver -

äußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Aus-

gabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten,

Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß

oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

schlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte

10%-Grenze anzurechnen, 

(iv) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbeson-

dere zur Gewährung von Aktien im Rahmen des

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder

von Beteiligungen an Unternehmen bzw. im Rahmen

von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rah-

men des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw.

gewerblichen Schutzrechten, von urheberrechtlichen

Nutzungsrechten, von hierauf gerichteten Lizenzen

sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern. 

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss 

des Bezugsrechts darf der Vorstand nur in einem solchen

Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der

neu ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals

nicht überschreitet. Maßgebend für die Berechnung der

10%-Grenze ist die Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der

Beschlussfassung über diese Ermächtigung besteht. Sollte

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung die Grund-

kapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert maßgeblich.

Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu

ihrer Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Aus-

gabe von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von

Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-

lichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und

dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die

vorstehend genannte 10%-Grenze anzurechnen. 

Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

nichts Abweichendes festsetzt, nehmen die neuen Aktien

vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt
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der Ausgabe der Aktien noch kein Beschluss der Hauptver-

sammlung über die Gewinnverwendung gefasst wurde, am

Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“ 

7.  Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 

Das bei der PSI Software AG bestehende System zur Vergütung

der Vorstandsmitglieder ist im Einzelnen dargestellt im Ver -

gütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018. Dieser ist wiederum

abgedruckt im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 ab

Seite 92. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschlie-

ßen: 

Das bei der PSI Software AG bestehende System zur

Vergütung der Vorstandsmitglieder wird gemäß § 120

Abs. 4 AktG gebilligt. 

* * * 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6: 

Nachstehend berichtet der Vorstand gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. 

§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe, aus denen er in be -

stimmten Fällen ermächtigt sein soll, unter dem vorgeschlagenen

Genehmigten Kapital 2019 das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-

schließen: 

Sollte der Vorstand das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2019

ganz oder teilweise ausnutzen, haben die Aktionäre grundsätzlich

ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien. Dieses Bezugsrecht kann

ihnen – im Einklang mit § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG – auch in der

Weise gewährt werden, dass die Aktien von einem Kreditinstitut

oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder

Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung über-

nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog.

mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll jedoch ermächtigt wer-

den, das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen mit

Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen: 

(1)    Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlos-

sen werden können. Damit kann die Abwicklung einer Kapi-

talerhöhung mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der

Aktionäre erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus

dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines

praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ihr Wert je Aktio-

när ist in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von

Aktien ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher; dem

steht ein nur geringer Verwässerungseffekt beim Ausschluss

des Bezugsrechts für Spitzenbeträge gegenüber. Die als freie

Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen

Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder

in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der er -

leichterten Durchführung einer Kapitalerhöhung. Vorstand

und Aufsichtsrat halten die Möglichkeit des Ausschlusses des

Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachgerecht und gegen-

über den Aktionären für angemessen. 

12



(2)    Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden

können, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern oder

Gläubigern von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen

bzw. Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen 

(oder Kombinationen der vorgenannten Instrumente) mit

Wandel- bzw. Optionsrechten oder mit Wandlungspflichten

(zusammen nachfolgend „Schuldverschreibungen“), welche

die Gesellschaft oder ein ihr nachgeordnetes Konzernunter-

nehmen auf Grund einer Ermächtigung durch die Haupt -

versammlung zukünftig gegebenenfalls ausgibt, vor der 

Ausübung der mit diesen Schuldverschreibungen verbunde-

nen Wandlungs- und Optionsrechte bzw. vor Erfüllung einer

etwaigen Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien

einzuräumen, wenn die Bedingungen der jeweiligen Schuld-

verschreibung dies vorsehen. Solche Schuldverschreibungen

enthalten zum Zwecke der erleichterten Platzierung am Kapi-

talmarkt regelmäßig einen sogenannten Verwässerungsschutz,

nach dem bei nachfolgenden Aktienemissionen den Inhabern

oder Gläubigern der Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht

auf neue Aktien eingeräumt werden kann, um sie damit so zu

stellen, als wären sie bereits Aktionäre. Anderenfalls müssten

die Options- und Wandlungsbedingungen zur Verwirklichung

des Verwässerungsschutzes für die Inhaber solcher Schuldver-

schreibungen für den Fall einer Kapitalerhöhung (unter ande-

rem durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals) vorsehen,

dass der Options- bzw. Wandlungspreis herabgesetzt wird;

hierdurch würde der Kapitalzufluss bei Ausübung der Opti-

ons- und Wandlungsrechte verringert. Wenn die Schuldver-

schreibungen hingegen gänzlich ohne Verwässerungsschutz

begeben würden, wären sie für den Markt weniger attraktiv

und damit schlechter platzierbar. Der vorgeschlagene Bezugs-

rechtsausschluss zu Gunsten der Inhaber solcher Schuldver-

schreibungen dient damit der erleichterten Platzierung dieser

Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktio-

näre und der Gesellschaft an einer optimalen Finanzstruktur

der Gesellschaft. Vorstand und Aufsichtsrat halten die Mög-

lichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts aus diesen Grün-

den für sachgerecht und gegenüber den Aktionären für ange-

messen. 
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(3)    Der Vorstand soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG auch dann ausschließen können, wenn der Aus-

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesent-

lich unterschreitet und die ausgegebenen Aktien insgesamt

10% des Grundkapitals nicht überschreiten. Diese Ermächti-

gung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Bar-

kapitalerhöhungen bringt der Gesellschaft den Vorteil, auch

kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf decken zu können,

um Marktchancen in verschiedenen Geschäftsfeldern schnell

und flexibel zu nutzen. Das liegt im Interesse der Gesellschaft

und versetzt sie in die Lage, durch Ausgabe der Aktien etwa

an institutionelle oder strategische Anleger zusätzliche in- und

ausländische Investoren zu gewinnen sowie auf günstige Bör-

sensituationen schnell und flexibel zu reagieren. 

Eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss ermöglicht

eine marktnahe Festlegung des Bezugspreises und damit 

er fahrungsgemäß einen höheren Mittelzufluss als eine Be -

zugsrechtsemission. Sie erfolgt mithin im wohlverstandenen

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Demgegen-

über ist die Durchführung einer Bezugsrechtsemission kosten-

und zeitintensiver. 

Die Interessen der Aktionäre werden bei dieser Ermächtigung

des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss ausreichend be -

rücksichtigt: Dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässe-

rungsschutz wird zunächst dadurch Rechnung getragen, dass

die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen.

Maßgebend für die Berechnung der 10%-Grenze ist die

Grundkapitalziffer, die im Zeitpunkt der Beschlussfassung

über diese Ermächtigung besteht. Sollte zum Zeitpunkt der

Ausübung der Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger

sein, ist dieser Wert maßgeblich. Sofern während der Laufzeit

dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von

Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die

den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu

ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugs-
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recht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte

10%-Grenze anzurechnen. 

Ferner darf der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-

schaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabe-

betrages nicht wesentlich unterschreiten. Der Vorstand wird

sich bei der Festlegung des Ausgabebetrages zudem bemühen,

einen eventuell erforderlichen Abschlag auf den Börsenkurs

so niedrig wie nach den zum Zeitpunkt der endgültigen Fest -

legung des Ausgabebetrages herrschenden Marktbedingungen

möglich zu halten; der Abschlag wird keinesfalls mehr als 5%

des Börsenpreises betragen. Daher haben Aktionäre die Mög-

lichkeit, Aktien über die Börse zu annähernd gleichen Bedin-

gungen wie der Zeichner der von der Gesellschaft ausgege -

benen Aktien zu erwerben, um ihre Beteiligungsquote und 

ihr relatives Stimmrecht aufrechtzuerhalten. Damit wird dem

Gedanken des Verwässerungsschutzes Rechnung getragen,

während zugleich der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre

weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind aus den aufgezeigten Grün-

den der Auffassung, dass die Möglichkeit zum Ausschluss 

des Bezugsrechts auch unter Berücksichtigung des gegebenen-

falls eintretenden (geringen) Verwässerungseffektes sowie 

der übrigen Interessen der Aktionäre im wohlverstandenen

Interesse der Gesellschaft liegt. 

(4)    Schließlich soll dem Vorstand die Möglichkeit eingeräumt

werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Genehmigte

Kapital 2019 zum Zwecke von Sachkapitalerhöhungen auszu-

nutzen. Dies ermöglicht es der Verwaltung, Aktien als Gegen-

leistung für Akquisitionen einzusetzen, insbesondere bei

einem etwaigen Erwerb von Unternehmen, Unternehmens -

beteiligungen oder Unternehmensteilen bzw. im Rahmen von

Unternehmenszusammenschlüssen (zusammen nachfolgend

„Unternehmen“), bei einem möglichen Erwerb von Immate -

rialgüterrechten bzw. gewerblichen Schutzrechten, wie z.B.

Patenten, Marken und Gebrauchsmustern, von urheberrecht-
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lichen Nutzungsrechten, einschließlich Software, von hierauf

gerichteten Lizenzen, insbesondere Software-Lizenzen (zusam-

men nachfolgend „Immaterialgüter und Lizenzen“), sowie bei

einem etwaigen Erwerb von sonstigen Wirtschaftsgütern. 

Die Einbringung von Unternehmen, von Immaterialgütern

und Lizenzen sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern im Wege

der Sacheinlage liegt im Interesse der Gesellschaft, wenn sie

geeignet ist, die Marktposition der Gesellschaft zu stärken.

Durch die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechts -

ausschluss wird dem Vorstand der Handlungsspielraum einge-

räumt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf sich ergebende

Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen sowie von

Immaterialgütern und Lizenzen und von sonstigen Wirt -

schaftsgütern schnell und flexibel sowie liquiditätsschonend

zu reagieren. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss

dient damit der Strategie, das Wachstum der Gesellschaft und

des von ihr geführten Konzerns auch durch Akquisitionen

insbesondere von Unternehmen, aber auch von Immaterial -

gütern und Lizenzen und sonstigen Wirtschaftsgütern zu ver-

wirklichen. Somit wird die Gesellschaft in die Lage versetzt,

sich bietende Gelegenheiten zur Stärkung ihrer Wettbewerbs-

position und ihrer Ertragskraft auch gegen Ausgabe neuer

Aktien als Gegenleistung zu nutzen. Im Rahmen derartiger

Einbringungen, insbesondere bei Unternehmensübernah-

men, müssen oftmals Gegenleistungen in einer Größenord-

nung erbracht werden, die nicht in Geld geleistet werden

kann oder soll. Die vorgeschlagene Ermächtigung zu Sach -

kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts stellt

die in diesem Rahmen erforderliche Akquisitionswährung

bereit und dient dazu, die Liquidität der Gesellschaft zu 

schonen. Oftmals erwarten auch die einbringenden Inhaber

von Unternehmen bzw. von Immaterialgütern und Lizenzen

sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern als Gegenleistung

Aktien der Gesellschaft, um (weiterhin) eine Unternehmens-

beteiligung zu besitzen, oder sie sind mit einer Barzahlung nur

zu einem gegenüber der Gewährung von Aktien erheblich

höheren Preis einverstanden. Der Gesellschaft erwächst durch

die Gewährung von Aktien anstelle einer Barzahlung kein

Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung
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setzt stets voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem

angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Da der

Erwerb derartiger Sacheinlagen entsprechend den Marktge -

gebenheiten zumeist kurzfristig erfolgt, kann er im Regelfall

nicht von der grundsätzlich nur einmal jährlich stattfinden-

den ordentlichen Hauptversammlung, aber wegen der erfor-

derlichen Wahrung der gesetzlichen Fristen auch nicht von

einer etwa eigens einberufenen außerordentlichen Hauptver-

sammlung beschlossen werden. Es bedarf daher eines geneh-

migten Kapitals, das der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats kurzfristig unter Ausschluss des Bezugsrechts ausnut-

zen kann. 

Etwaige zu erwerbende Unternehmen sowie Immaterialgüter

und Lizenzen und sonstige Wirtschaftsgüter werden markt -

orientiert bewertet, gegebenenfalls auf der Grundlage eines

Wertgutachtens. Bei der Bewertung der auszugebenden Ak -

tien der Gesellschaft wird sich der Vorstand in der Regel an

deren Börsenkurs orientieren. Eine schematische Anknüp-

fung an den Börsenkurs wird der Vorstand allerdings nicht

vornehmen, um bereits erzielte Verhandlungsergebnisse nicht

in Frage zu stellen. Insgesamt wird der Vorstand bei der Fest -

legung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interes-

sen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 

Auf Grund vorstehender Erwägungen kann es im Interesse

der Gesellschaft liegen und gerechtfertigt sein, das Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand und der

Aufsichtsrat werden in jedem einzelnen Erwerbsfall prüfen

und abwägen, ob der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien unter

Ausschluss des Bezugsrechts bei Berücksichtigung der Interes-

sen der Aktionäre im wohlverstandenen Interesse der Gesell-

schaft liegt. 
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Von den vorstehend beschriebenen Ermächtigungen zum Aus -

schluss des Bezugsrechts darf der Vorstand nur in einem solchen

Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der neu 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 

überschreitet. Dadurch wird der Gesamtumfang einer bezugs -

rechtsfreien Ausgabe von neuen Aktien zusätzlich beschränkt. Die

Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine mögliche

Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. Durch

Anrechnungsklauseln ist sichergestellt, dass der Vorstand die 10%-

Grenze auch nicht überschreitet, indem er zusätzlich von anderen

Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien oder zur Ausgabe von

Rechten, die den Bezug von Aktien ermöglichen oder zu ihm ver-

pflichten, Gebrauch macht und dabei ebenfalls das Bezugsrecht

der Aktionäre ausschließt. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals

2019 bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Fall sorg-

fältig prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019

und ein etwaiger Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre liegen. Er wird der Hauptversammlung

über jede Ausnutzung der Ermächtigung sowie über die konkreten

Gründe für einen etwaigen Bezugsrechtsausschluss berichten. 

Dieser Bericht wird vom Tag der Einberufung der Hauptver -

sammlung an auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung zugänglich sein. 

* * * 
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts ist nach § 16 der Satzung jeder Aktionär berechtigt,

der sich bei der Gesellschaft angemeldet hat und für den die an -

gemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft einge -

tragen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens 

Donnerstag, den 9. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nach-

folgend genannten Adresse zugegangen sein: 

PSI Software AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax-Nummer: +49 (0)89 / 210 27 288

Die Anmeldung kann bis zum Ablauf der vorgenannten Frist 

der Gesellschaft auch per E-Mail an 

namensaktien@linkmarketservices.de oder durch Eingabe 

auf den Internetseiten der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung übermittelt werden. 

Um den Aktionären die Anmeldung zur Hauptversammlung und

die Erteilung von Vollmachten zu erleichtern, erhalten alle Aktio-

näre, die spätestens zu Beginn des 2. Mai 2019 in das Aktien -

register der Gesellschaft eingetragen sind, die Einberufung nebst

Unterlagen zur Anmeldung und Vollmachtserteilung (Anmelde -

bogen) und weiteren Informationen von der Gesellschaft auf dem

Postweg. Nähere Erläuterungen zum Anmeldeverfahren entneh-

men Sie bitte den Hinweisen, die Ihnen zusammen mit dem An-

meldebogen übersandt werden. Entsprechende Informationen sind

auch im Internet unter http://www.psi.de/Hauptversammlung 

einsehbar. 

Nach rechtzeitiger Anmeldung eines Aktionärs zur Hauptver -

sammlung werden diesem oder dem von ihm ordnungsgemäß 

Bevollmächtigten Eintrittskarten ausgestellt und übersandt. 
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Für das Recht zur Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in

der Hauptversammlung ist der zum Ablauf des 9. Mai 2019 im Ak-

tienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Löschungen

und Neueintragungen im Aktienregister finden in den letzten sechs

Tagen vor der Hauptversammlung und am Tag der Hauptversamm-

lung, das heißt in der Zeit vom 10. Mai 2019 bis zum 16. Mai 2019,

jeweils einschließlich, aus arbeitstechnischen Gründen nicht statt. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen

Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung

von Aktionären, eine andere durch den Aktionär bestimmte Per-

son oder durch einen weisungsgebundenen, von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Auch in diesem

Fall sind die Eintragung des Aktionärs im Aktienregister und die

rechtzeitige Anmeldung bei der Gesellschaft erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr etwaiger Widerruf und der Nach-

weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen

der Textform. Der Nachweis einer Bevollmächtigung in Textform

kann entweder am Tag der Hauptversammlung vorgewiesen oder

auch vorab an die Gesellschaft per Post, per Telefax oder elektro-

nisch per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden: 

PSI Software AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax-Nummer: +49 (0)89 / 210 27 288

E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

Die vorstehenden Regelungen erstrecken sich nicht auf die Form

von Erteilung, Widerruf und Nachweis von Vollmachten an Kredit-

institute, Vereinigungen von Aktionären oder andere Vollmacht-

nehmer, die unter die Bestimmung des § 135 AktG fallen. Für die

Form einer Vollmacht, die einem Kreditinstitut, einer Vereinigung

von Aktionären oder einem anderen Vollmachtnehmer, der unter
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die Bestimmung des § 135 AktG fällt, erteilt wird, können die zu

Bevollmächtigenden abweichende Regelungen vorgeben. Die Ak -

tionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit

dem betreffenden Institut, der betreffenden Vereinigung oder der

betreffenden Person über Form und Verfahren der Vollmachtser-

teilung abzustimmen. 

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung

ihres Stimmrechts vertreten lassen möchten, finden für die Er -

teilung einer Vollmacht entweder an einen von dem Aktionär 

benannten Vertreter seines Vertrauens oder an die von der Ge -

sellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 

(siehe dazu nachfolgend) ein Formular auf dem Anmeldebogen,

welchen die Aktionäre, wie vorstehend erläutert, auf dem Post -

 weg erhalten. Darüber hinaus kann unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung durch Eingabe im 

Internet eine entsprechende Vollmacht erteilt werden. 

Als Service für ihre Aktionäre bietet die Gesellschaft diesen an,

sich durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver -

treter, die das Stimmrecht gemäß den Weisungen der Aktionäre

ausüben, vertreten zu lassen. Die Weisungen können auf dem im

Anmeldebogen enthaltenen Vollmachtsformular sowie durch ent-

sprechende Eingabe im Internet erteilt werden. Die Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß

abzustimmen, und werden sich ohne konkrete und widerspruchs-

freie Weisung in Abhängigkeit von dem Abstimmungsverfahren

bei der betreffenden Abstimmung der Stimme enthalten bzw. an

dieser nicht teilnehmen; dies gilt insbesondere für etwaige erst in

der Hauptversammlung gestellte Anträge oder Wahlvorschläge. 

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen

keine Weisungen zur Stellung von Anträgen zur Tagesordnung

oder zur Ausübung des Rede- und Fragerechts an. 

Die Einzelheiten zur Vollmachtserteilung ergeben sich aus dem 

Anmeldebogen und den diesem beigefügten Hinweisen, die den

Aktionären übersandt werden. Entsprechende Informationen sind

auch im Internet unter http://www.psi.de/Hauptversammlung 

einsehbar. 
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Die Gesellschaft bittet ihre Aktionäre, aus Gründen der vereinfach-

ten Abwicklung die zur Verfügung gestellten Formulare für die

Vollmachtserteilung zu nutzen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf

hingewiesen, dass eine Vollmacht bei Einhaltung der gesetzlich vor-

gesehenen Form und der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen

auch auf anderem Wege wirksam erteilt werden kann. Eine Voll-

macht kann auch noch nach der Anmeldung, auch nach Ablauf

der vorstehend erläuterten Anmeldefrist und während des Verlaufs

der Hauptversammlung erteilt oder unter Einhaltung der erforder-

lichen Form jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-

den. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-

sellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Rechte der Aktionäre 

Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit

gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des

Grundkapitals (entspricht 784.869 Stück Aktien) oder einen an -

teiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 (entspricht

195.313 Stück Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Das Ergänzungsverlangen muss der Gesell-

schaft spätestens bis zum Montag, dem 15. April 2019, 24:00 Uhr

(MESZ), zugegangen sein. 

Weitergehende Erläuterungen zu Ergänzungsanträgen finden sich

auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung. 
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126

Abs. 1, 127 AktG 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der

Tagesordnung im Sinne der §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich

an folgende Adresse zu richten: 

PSI Software AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax-Nummer: +49 (0)89 / 210 27 298

E-Mail: antraege@linkmarketservices.de 

Sie müssen unter dieser Adresse mindestens 14 Tage vor der 

Hauptversammlung eingehen, also bis Mittwoch, dem 1. Mai 2019,

24:00 Uhr (MESZ). 

Weitergehende Erläuterungen zu Gegenanträgen und Wahlvor-

schlägen finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung. 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär in der Hauptver-

sammlung auf Verlangen vom Vorstand Auskunft über die Ange -

legenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung er-

forderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich

auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Ge-

sellschaft zu den mit ihr verbundenen Unternehmen und auf die

Lage des PSI-Konzerns und der in den Konzernabschluss einbe -

zogenen Unternehmen. 

Weitergehende Erläuterungen zum Auskunftsrecht der Aktionäre

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung. 
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die 

Gesellschaft 15.697.366 Aktien ausgegeben, von denen jede Aktie

eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft

sich somit auf 15.697.366 Stimmrechte. 

Die Gesellschaft hält derzeit 20.070 Stück eigene Aktien, aus

denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen. Die Anzahl eigener

Aktien kann sich bis zum Tag der Hauptversammlung noch ver -

ändern. 

Hinweise zum Datenschutz 

Die PSI Software AG verarbeitet anlässlich ihrer Hauptversamm-

lung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Ak -

tionärsvertreter. Dies geschieht beispielsweise, wenn Sie sich als

Aktionär zur Hauptversammlung anmelden oder für diese eine

Vollmacht erteilen, wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung der Ta-

gesordnung stellen, Gegenanträge oder Wahlvorschläge unterbrei-

ten oder wenn Sie während der Hauptversammlung Fragen stellen

oder Redebeiträge leisten. Der Zweck der Datenverarbeitung ist es,

den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der

Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und wäh-

rend der Hauptversammlung zu ermöglichen. Der Schutz Ihrer per-

sonenbezogenen Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung

haben für uns einen hohen Stellenwert. Die Datenverarbeitung 

erfolgt daher stets im Einklang mit den Bestimmungen der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren

maßgeblichen Gesetze. 
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Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Die Informationen zur Hauptversammlung gemäß § 124a AktG,

die vorgenannten weitergehenden Erläuterungen zu den Rechten

der Aktionäre sowie weitergehende Hinweise zum Datenschutz 

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://www.psi.de/Hauptversammlung. 

Berlin, im März 2019 

PSI Software AG 

Der Vorstand 
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Anfahrt

Kosmos Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin

Mit dem Auto

Aus dem Norden:

Von der Autobahn A114 durchfahren bis zur B109 in Richtung

Zentrum/Prenzlauer Berg auf der Prenzlauer Allee. Biegen Sie

links ab in die Peterburger Straße (B96a) und nach ca. 3 km 

rechts in die Karl-Marx-Allee (B1). Nach 480 m erreichen Sie 

das Kosmos. 

Aus dem Osten:

Von Autobahn A10 Abfahrt auf B1 (Zubringer zur Karl-Marx-

Allee) Richtung Berlin-Zentrum. Nach ca. 15 km erreichen Sie 

das Kosmos.

Aus dem Westen:

Fahren Sie die B5 Richtung Berlin und biegen rechts ab auf die

Straße des 17. Juni (B5). Am Alexanderplatz biegen Sie nach 

rechts auf Karl-Marx-Allee (B1) ab und erreichen nach ca. 3 km 

das Kosmos.

Aus dem Süden:

Fahren Sie die B96 Richtung Berlin und biegen Sie nach ca. 14 km

rechts ab in die Skalitzer Straße (B179). Nach ca. 6 km biegen Sie

links ab in die Karl-Marx-Allee (B1) und erreichen nach ca. 480 m

das Kosmos.

Mit dem Flugzeug

Von Berlin-Tegel (TXL):

Sie landen auf dem Flughafen Berlin Tegel und fahren mit dem

Bus TXL bis Beusselstraße. Dort wechseln Sie in die S-Bahnlinie

S41 bis Frankfurter Allee. Von dort nehmen Sie die U5 in Rich-

tung Alexanderplatz bis Frankfurter Tor.

Von Berlin-Schönefeld (SXF):

Nehmen Sie die S-Bahn S9 bis Frankfurter Allee. Dort steigen 
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Sie in die U5 in Richtung Alexanderplatz um und fahren bis 

U-Bahnhof Frankfurter Tor.

alternativ:

Nehmen Sie den Regionalexpress RB 7 bis Ostbahnhof. Dort 

steigen Sie in den Bus 347 Richtung Stralau und fahren bis zur

Haltestelle Weberwiese. Von dort sind es noch ca. 500 m Fußweg.

Mit der Bahn:

Fahren Sie mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof in Berlin. 

Dann steigen Sie um in die S-Bahnlinien S5, S7 oder S75 

Richtung Straußberg, Ahrensfelde, und Wartenberg bis S-Bahn -

hof Alexanderplatz und nutzen dann die U-Bahn der Linie U5 

Richtung Hönow und steigen am Zielort am U-Bahnhof 

Frankfurter Tor aus.
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